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seitigen Schutzes gegen Nachdruck und Nachbildung von schriftstellerischen und künstle-
rischen Werken abgeschlossenen Staatsvertrage (Ges.-Samml. 1854, S.7) ist in Ar-
tikel 1 Satz 2 statt der Worte „die gesetzlichen Verkreter oder Sachwalter der Urheber“
zusetzen „die Rechtsnachfolger der Urheber kraft des Gesetzes (gesetzliche Erben) oder
kraft besonderen Titels (Käufer, Cessionarien 2c.),“ was zur Nachachtung hiermit öffent-
lich bekannt gemacht wird.

Rudokstadt, den 14. Juli 1854.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.


